


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 147 
- für das Gebiet zwischen der Römerstraße und dem Güterbahnhof - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 10.01.1969 

1. Art der baulichen Nutzung 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Die im Bebauungsplan ausgewiesene Zahl der Vollgeschosse ist einzuhalten, d.h. sie darf weder 
unter- noch überschritten werden. 

3. Baugestaltung 

Die Festsetzungen über die Baugestaltung beruhen auf §§ 9 (2) BBauG, 4 der1. DVO zum BBauG 
in Verbindung mit § 103 BauONW. 

a) Für das Gewerbegebiet gelten nachstehende Bedingungen: 

Die Gewerbebauten sind als eine geschlossene aufeinander abzustimmende Einheit zu gestal-
ten, im Übrigen als freistehende Hallen auszubilden. 

Die Traufhöhe soll 8 m nicht übersteigen, die Dächer sind als Flach- oder Sheddach auszubil-
den. 

Wohnungen für Aufsichtspersonal und dergleichen sind in separaten zweigeschossigen Ge-
bäuden vorzusehen. Sie sind in Verblendbauweise mit einem flachgeneigten Satteldach von 
25° Neigung auszuführen. Ein Ausbau des Daches sowie Dachaufbauten und Drempelausbil-
dung sind nicht gestattet. 

Die Erschließung darf nur von einer Erschließungsstraße her erfolgen, deren Einmündung in die 
Römerstraße im Plan festgelegt ist. Die Freiflächen zwischen Straßenbegrenzungslinie und 
Baugrenze (Bebauung) sind als Grünflächen anzulegen. 

Die an die Grundstücke der Stadtwerke (Kugelgasbehälter) südlich angrenzenden Flächen sind 
nur beschränkt nutzbar. Die Grenze für die Lagerung brennbarer Stoffe ist im Plan eingetragen. 

b) Für die Wohngebiete gelten nachstehende Bestimmungen: 

Die Außenfronten aller Bauten sind in Ziegelrohbau oder Ziegelverblendung auszuführen. Sich 
dem Bau einordnende andersartige Bauteile können zugelassen werden. Garagen sind an den 
ausgewiesenen Stellen mit Flachdach zu errichten. 

Die viergeschossigen Bauten und die achtgeschossigen Punkthäuser sind als eine städtebau-
liche Einheit anzusehen. Die Bebauungstiefe für die viergeschossigen Bauten soll max. 12,00 m 
betragen. Sie sind mit einem Satteldach von 25° Neigung ohne Ausbau und Aufbauten zu ver-
sehen. Für die Punkthäuser sind Flachdächer vorgeschrieben. 

Die Gartenflächen sind als offene Grünflächen ohne Einfriedigung anzulegen. 







Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 147/4 (2. Planfassung) 
- Weißenberg, Römerstraße - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 05.07.2004 Es gilt die BauNVO 1990 

Die gem. § 8 Abs. 3 Nrn. 2 und 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) ausnahmsweise zulässigen 
Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO ausgeschlossen. 
Damit sind die Vergnügungsstätten wie Spielhallen, Sex-Kinos, Peep-Shows, Striptease-Shows, Eros-
Center und Dirnenunterkünfte ebenso unzulässig wie Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke. 

Gemäß § 1 Abs. 10 BauNVO können innerhalb der bestehenden Verkaufsflächen Sortiments-
änderungen vorgenommen werden. 

Immissionen 

Zum Schutz der außerhalb des Plangebietes liegenden Wohngebieten werden die Gewerbegebiete 
gem. § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO wie folgt gegliedert: 

1. Unzulässig sind in allen Gewerbegebieten Anlagen der Abstandsklassen I bis V der Abstandsliste 
zum Runderlass des Ministers für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 
02.04.1998 – MBl. NRW 1998 S. 744 – und Anlagen mit ähnlichem Störgrad. 

2. In einem Abstand bis zu 200 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind darüber hinaus auch 
alle Anlagen der Abstandsklasse VI der o. g. Abstandsliste und Anlagen mit ähnlichem Störgrad 
nicht zulässig. 

3. In einem Abstand bis zu 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind zusätzlich noch alle 
Anlagen der Abstandsklasse VII der o. g. Abstandsliste und Anlagen mit ähnlichem Störgrad nicht 
zulässig. 

4. In einem Abstand unter 100 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind keine Anlagen zulässig, 
die in der o. g. Abstandsliste erfasst sind. 

5. Ausnahmsweise können in den jeweiligen Bereichen Anlagen der nächsthöheren Abstandsklasse 
zugelassen werden, wenn im Einzelfall die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte 
nachgewiesen wird oder wenn nach neuen Erkenntnissen der Störgrad eine Verringerung des 
Abstands zulässt. 


